
1460 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen desN ationalratesXIII. GP 

28. 1. 1975 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX Höhe von 800.000 US-Dollar in vier gleichen 
über die Leistungen eines zusätzlichen öster- Teilbeträgen in den Jahren 1975 bis 1978 zu 
reichischen Beitrages an den Fonds des leisten. 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Der Bundespräsident oder ein von 
ihm hiezu bevollmächtigter Vertreter wird er'­
mächtigt, namens der Republik Osterreich an 
den Fon4s des Umweltprogramms der Ver­
einten Nationen einen zusätzlichen Beitrag in 

(2) Die Vorsorge für die finanzielle Bedeckung 
trifft der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz. 

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 0 

ist der Bundesminister für Gesundheit und Um­
weltschutz im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Finanzen betraut. 

Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Die Generalversammlung der Vereinten Na­
'tionen hat am 16. Dezember 1972 beschlossen, 
den Fonds des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen zu schaffen, der seinen Aufwand aus 
freiwilligen Beiträgen der Mitgliedstaaten be­
streiten soll. Verwaltet wird der Fonds nach 
den Richtlinien des ebenfalls neu ins Leben ge­
rufenen Verwaltungsrates des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen. Dem Verwaltungsrat 
gehören derzeit 58 Staaten, darunter auch 
österreich, an. 

Diesen Maßnahmen ging ein vorbereitender 
Beschluß der UN-Konferenz für die menschliche 
Umwelt in Stockholm im Juni 1972 voraus. Bei 
dieser Konferenz war österreich überaus bestrebt, 
das neue Umwelt-Sekretariat der Vereinten 
Nationen nach Wien zu bringen. Dement­
sprechendhat die österreichische Delegation in 
Stockholm auch ein substantielles Engagement 
Osterreichs für den Umweltfonds in Aussicht ge­
stellt. 

Wenn auch der Sitz der neuen Sekretariats­
einheit nicht nach Osterreich, sondern nach 
Nairobi verlegt wurde, so sprechen doch zu­
mindestens zwei Gründe für eine finanzielle 
Beteiligung österreichs am Umweltfonds: 

1. österreich wurde mit der höchsten Stimmen­
zahl in den Verwaltungsrat des UN-Um­
weltprogramms gewählt. 

2. Der internationale Charakter der Umwelt­
politik macht eine verstärkte Aktivität der 
Vereinten Nationen, wie sie aus dem Fonds 
finanziert werden soll, unerläßlich. Seitens 
des Verwaltungsrates sind bereits vordring­
liche Maßnahmen auf folgenden wichtigen 
Gebieten des Umweltschutzes in Angriff ge­
nommen worden: 

a) Menschliche Siedlungen, Wohngelegen­
heiten, Gesundheit und Wohlbefinden 
des Menschen (auf Umwelt und Unter­
entwicklung zurückzuführende ende­
mische Krankheiten, Verseuchung der 
Nahrungsmittel, der Luft und des 
Wassers, Abfallbeseitigung und Abwasser­
reinigung, aus dem Wohnungsbedarf ent­
stehende Umweltprobleme usw.); 

b) Land, Gewässer und Wüste (Probleme 
der Erosion, Versalzung, Verwüstung, 
der Bodensanierung und Aufforstung, 
der Wasserverschmutzung, der Verwen­
dung chemischer Stoffe in der Landwirt­
schaft usw.); 
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c) Erziehung, Ausbildung, Beratung und In­
formation (Ausbildung von Fachleuten, 
Verbreitung wissenschaftlicher Infor­
mationen, Ausbau des internationalen 
Quellennachweisdienstes [Service inter­
national de reference sur les sources 
d'information en matiere d'environne­
ment] usw.); 

d) Handel, Wirtschaft, Technik und Techno­
logietransfer (allfällige Schaffung eines 
Systems zur.v orwarnung von Ländern, 
deren Außenhandel durch in anderen 
Ländern einzuführende Umweltmaß­
nahmen beeinträchtigt werden könnte, 
Auswirkungen der Ansiedlung neuer 
Industrien auf die Umwelt, optimale 
Auswertung der Naturgüter usw.); 

e) Meere (Erhaltung und Nutzung der bio­
logischen Reichtümer der Meere, Be­
kämpfung der vom Lande ausgehenden, 
insbesondere der durch Flüsse ver-

. ursachten Verschrnutzung der Meere, 
Programm zur ständigen überwachung 
der Meeresverschmutzung, Verbot der 
absichtlichen Einführung von Kohlen­
wasserstoffen in das Meer, zehnjähriges 
Walfangverbot usw.); 

f) Erhaltung der Natur und der frei­
lebenden Tier- und Pflanzenwelt, Gen­
potential (Beziehungen zwischen der 
Tätigkeit des Menschen und dem Ent­
wicklungsprozeß der ökosysteme, Er­
haltung von Naturgebieten, Erfassung 
und Erhaltung des Genpotentials von 
Pflanzen- und Tierarten usw.); 

g) Energie (Untersuchung über die welt­
weite Energieknappheit) ; 

h) Einführung einer "Umweltwache" (über­
wachungssystent für Umwelteinflüsse, die 
sich . auf Wetter und Klima auswirken 
können sowie für nicht abbaubare Stoffe, 
die sich in lebenden Organismen an­
sammeln, ökologische Systeme durch­
wandern und auf diesem Wege auch den 
Menschen erreichen können). 

Anläßlich der ersten Tagung des Verwaltungs­
rates im Juni 1973 war seitens der öster­
reichischen Delegation die Bereitschaft erklärt 
worden, für das Jahr 1974 an den Umweltfonds 
einen Beitrag in Höhe von 200.000 US-Dollar 
zu leisten. Seitens der Vereinten Nationen wird 
die Bezahlung eines derartigen Beitrages (ähnlich 
wie auch von anderen Staaten) für eine Periode 
von mehreren Jahren erwartet. So hat sich 
beispielsweise die Schweiz zur Zahlung eines 
Beitrages von· 1,500.000 US-Dollar, zahlbar in 
5 Jahresraten, beginnend ab 1975, verpflichtet; 
die Bundesrepublik Deutschland hat insgesamt 
10,600.000 US-Dollar und Schweden 500.000 US-

Dollar in Aussicht' gestellt. Dänemark. wird 
1,600.000 und Norwegen 2,000.000 US-Dollar 
zur Verfügung stellen. 

Da die Beiträge von einzelnen Staaten an den 
Fonds eine freiwillige Leistung dieser Staaten 
darstellen und nicht der Budgethoheit der Ver­
einten Nationen im Rahmen der Festsetzung 
der regulären Beiträge ihrer Mitglieder unter­
liegen, ist die Beitragsleistung eine innerstaatliche 
Angelegenheit der einzelnen Staaten und unter­
liegt daher der nationalen Rechtsordnung. Da in 
österreich eine gesetzliche Ermächtigung für 
eine derartige Beitragsleistung weder im Bundes­
verfassungsgesetz noch in einem Spezialgesetz 
enthalten ist und auch nicht durch Völkerrecht 
gedeckt wird, muß diese Ermächtigung in gleicher 
Weise wie für den österreichischen Beitrag für 
das Jahr 1974 (BGBI. Nr. 405/1974) durch das 
gegenständliche Gesetz erlangt werden. 

Der Gesetzesbeschluß fällt nicht unter die Be­
stimmung des Artikels 42 Abs. 5 B-VG und 
bedarf daher der Mitwirkung des Bundesrates . 

H. Bemerkungen im einzelnen 

Zu § 1 Abs. 1: 
Die Zahlung eines' zusätzlü:hen Beitrages von 

800.000 US-Dollar bringt den Gesamtbeitrag 
österreichs zum Umweltfonds auf die Höhe von 
1,000.000 US-Dollar; Dieser Gesamtbeitrag scheint 
im Vergleich zu den Beiträgen der mit 'Öster­
reich vergleichbaren Staaten Schweiz, Dänemark, 
Norwegen und Schweden sowie der Bundes­
republik Deutschland nicht zu hoch, jedoch der 
österreichischen Situation angemessen. 

Der zusätzliche Beitrag wird in frei konvertier­
barer W~hrung in vier gleichen Raten zu je 
200.000 US-Dollar in den Jahren 1975, 1979, 
1977 und 1978 zu zahlen sein. 

Die Ermächtigung des Bundespräsidenten oder 
eines von ihm. bevollmächtigten Vertreters zur 
Leistung eines Beitrages an den UN-Umwelt­
fonds erfolgt in übereinstimmung mit Artikel 65 
Abs. 1 B-VG und dessen Auslegung, wonach die 
Bevollmächtigung von Vertretern im Völker­
rechtsverkehr von jeher in der Befugnis des 
Staatsoberhauptes zur Vertretung des Staates 
nach außen hin mitverstanden wurde. 

Zu § 1 Abs. 2: 
Durch diese Bestimmung soll klargestel1t 

werden, daß die in Abs. 1 enthaltene Ermächti­
gung sich nur auf die Erklärung des Staats­
wilIens nach außen beschränkt, während die 
innerstaatliche budgetäre V ~>rsorge für die er­
forderlichen finanziellen Mittel dem hiefür 
zuständigen Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz obliegt. 

Zu § 2: 
Enthält die Vollzugsklausel. 
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